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Text 

Meldung von Änderungen und der monatlichen Beitragsgrundlagen 

§ 34. (1) Die Dienstgeber haben während des Bestandes der Pflichtversicherung jede für diese 
Versicherung bedeutsame Änderung, die nicht von der Meldung nach Abs. 2 umfasst ist, innerhalb von 
sieben Tagen dem zuständigen Krankenversicherungsträger zu melden. Jedenfalls zu melden ist der 
Wechsel des Abfertigungssystems nach § 47 des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, oder nach vergleichbaren 
österreichischen Rechtsvorschriften. 

(2) Die Meldung der monatlichen Beitragsgrundlagen hat nach Ablauf eines jeden 
Beitragszeitraumes mittels elektronischer Datenfernübertragung (§ 41 Abs. 1 und 4) zu erfolgen; die Frist 
für die Vorlage der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung endet mit dem 15. des Folgemonats. Davon 
abweichend kann für Versicherte nach § 4 Abs. 4 die Meldung der nach § 44 Abs. 8 ermittelten 
Beitragsgrundlage bis zum 15. des der Entgeltleistung folgenden Kalendermonats erfolgen. 

(3) Werden die monatlichen Beitragsgrundlagen nicht oder nicht vollständig übermittelt, so können 
bis zu ihrer (vollständigen) Übermittlung die Beitragsgrundlagen des Vormonats fortgeschrieben werden. 
Liegen solche nicht vor, so ist der Träger der Krankenversicherung berechtigt, die Beitragsgrundlagen 
unter Heranziehung von Daten anderer Versicherungsverhältnisse beim selben Dienstgeber oder, wenn 
diese nicht vorliegen, von Daten der Versicherungsverhältnisse bei gleichartigen oder ähnlichen 
Betrieben festzusetzen. 
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(4) Berichtigungen der Beitragsgrundlagen können – wenn die Beiträge nicht durch den Träger der 
Krankenversicherung nach § 58 Abs. 4 dem Beitragsschuldner/der Beitragsschuldnerin vorgeschrieben 
werden – innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Zeitraumes, für den die 
Beitragsgrundlagenmeldung gilt, ohne nachteilige Rechtsfolgen vorgenommen werden. Kann die 
Sechsmonatsfrist nach Art und Umfang der Entgeltberechnung nicht eingehalten werden, so ist die 
monatliche Beitragsgrundlagenmeldung bis zum 15. des Folgemonats nach Wegfall des 
Meldehindernisses ohne nachteilige Rechtsfolgen zu erstatten. 

(5) Werden die Beiträge vom Träger der Krankenversicherung nach § 58 Abs. 4 dem 
Beitragsschuldner/der Beitragsschuldnerin vorgeschrieben, so ist die monatliche 
Beitragsgrundlagenmeldung erstmals für jenen Beitragszeitraum, in dem die Beschäftigung 
aufgenommen wurde, zu übermitteln. In der Folge ist eine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung nur 
dann zu erstatten, wenn eine Änderung der Beitragsgrundlage (§§ 44 und 54) erfolgt. Abweichend von 
Abs. 2 endet die Frist für die Vorlage der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung mit dem Siebenten 
des Monats, der dem Monat der Anmeldung zur Pflichtversicherung oder der Änderung der 
Beitragsgrundlage folgt. 

(6) Die Dienstgeber haben die Adresse der Arbeitsstätte am 31. Dezember oder am letzten 
Beschäftigungstag des Jahres zu melden. Die Meldung hat mittels elektronischer Datenfernübertragung 
bis Ende Februar des folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. 
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